
Die Gemeinde r \ y I f~l Q 

erläßt aufgrund des § 10 in Verbindung mit den §§ 1, 2, 3, 8 und 9 des Baugesetzbuches -BauGB-, des Art. 91 der Bayerischen 

Bauordnung -BayBO- und des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern -GO~ diesen Bebauungsplan als 

Satzung 

A) FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN 

15. 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
Innerhalb dieses Geltungsbereiches wird der Bebauungsplan Nr. 9, der Gemeinde Aying, ersetzt. 

2. (m) Mischgebiel gemäß §9 BauGB und §6 BauNVO 

3 Baugrenze 

4 GR 256 Grundfläche in m2, z.B. 256 m2 

5. GF 393 Geschoßfläche in m2, z.B. 393 m2 

6. ^ y vorgeschriebene Firstrichtung 

~l- >Ga"T"! Flächen für Garagen 
I L . 

8 IGSI/GGCI Flächen füLGemeJQschaftsstelplätze oder GemeinscWlsgarageiirnit Zuordnung 
\*g>J®_\ (z.B.: zu (T)/(Jj - zugehörig zu Bauraum Nr. (T) und (Jj) 

9 '".'•'•'•'•< Ein- und Ausfahrt 

10. | 13,00 ., Maßzahl in Metern, z.B. 13,00 m 

11. fm °'QQ Kurvenradius in Metern, z.B. 6,00 m 

12. öffentliche Verkehrsflächen 

13. öffentliche Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (Verkehrsberuhigter Bereich) 

14. — — — — — Straßenbegrenzungslinie 

O 60 m2 
öffentlicher Kinderspielplatz {für Kinder bis 6 Jahre und 6-12 Jahre). Größe und Ausstattung nach 
DIN 18034. Größenangabe in m2. 'Die ßek. des Bayr. Staatsministeriums f. Landesentwicklung u. Um
weltfragen v. 2106.19/6 über die Gefährdung von Kindern durch giftige Pflanzen (LUMB1 v. 
27.08.1976) ist zu beachten'. 

16. '• ~'-'v:.'/••'.-,:• ,1 öffentliche Grünfläche 

17. private Ortsrandeingrünung mit heimischen Gehölzen wie: Hartriegel, Kornelkirsche, Heckenkirsche, 
Pfaffenhütchen, Liguster, Wf' faffenhütchen, Liguster, Wildapfel, Schlehe, Schneeball, Wildrosen u.a. 
Mindestpflanzgröße 125/150 cm, zweimal verpflanzt. Pflanzdichte: 1 Strauch je 2,5 m2 
Anstelle von Strauchpflanzung sind auch heimische Obstbäume zulässig. Pflanzabstand max. 7,00 m 

18. E 2 2 2 2 S 2 Z 3 Ausgleichsfläche innerhalb der Ortsrandeingrünung. Größenangabe in m2 (z.B: 129 m2) 
X129 m2 

19. S Fassaden, an denen Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind. (Siehe Festsetzungen B5) 

B) FESTSETZUNGEN DURCH TEXT 

Art der baulichen Nutzung 

Das Bauland wird nach § 6 BauNVO als Mischgebiet (MI) festgesetzt. 

Gestaltung 

2.1 Als Dachform sind nur symetrische Satteldächer mit Pfannendeckung, Farbe ziegelrot, zulässig. 

2.2 zulässige Dachneigung 22-30 Grad. Für Garagen sind auch Flächdächer zulässig. 

2.3 maximal zulässige Wandhöhe 5,50 m 

2.4 Dachgaupen und Quergiebel sind nicht zulässig. 

2.5 Abgrabungen und Abböschungen sind nur bis max. ]0% des Gebäudeumfangs zulässig. 

2.6 Für die Gestaltung der Außenwände sind nicht zugelassen grellfarbige oder glänzende Materialien sowie kleinformatige Wand

verkleidungen. 

2.7 Untergeordnete Bauteile wie Erker, Balkone, Pergolen und Vordächer dürfen die Baugrenzen bis zu einer maximalen Tiefe von 

1,50 m und einer Länge von maximal ein Drittel der Wandlänge überschreiten. 

2.8 Für Wintergärten ist eine Überschreitung der festgesetzten Geschoßfläche als auch der festgesetzten Grundfläche bis zu K) m 

zulässig. Sie dürfen die ßaugrenzen bis zu einer maximalen Tiefe von 3,00 m überschreiten. Sie sind grundsätzlich nur erd

geschoßig zulässig und sind als vollständig verglaste, feingliedrige Skelettkonstruktion auszuführen. 

3. Garagen und Stellplätze 

3.1 Für jede Wohneinheit sind 2 Stellplätze nachzuweisen. 

Für gewerbliche Nutzungen werden die jeweiligen Höchstwerte gemäß der Bekanntmachung über den Vollzug der Art. 62 und 

63 (jetzt Art. 52 und 53) BayBO vom 12.02.1978 (MABL S. 181) zugrundegelegt. 

3.2 Anstele von Garagen sind auch überdachte, offene Stellplätze aus Holzkonstruktion (Carports) mit Flachdach zulässig. 

4. Grünordnung 

4.1 Nicht überbaute Flächen sind nach Art. 5 BayBO, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung benötigt werden, ent

sprechend den Festsetzungen zu begrünen und mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen. Innerhalb der privaten Grundstücks

flächen ist je 200 m2 Grundslücksfläche ein Baum zu pflanzen. 

4.2 Stellplätze, Garagenvorplälze und Garagenzufohrlen sind mit wasserdurchlässigem Belag wie Rasenpflaster oder Schotterrasen 

herzustellen. 

4.3 Als Bestandteil der Bauanträge ist ein Freiflächengestaltungsplan einzureichen. 

5. Schallimmissionen 

5.1 Für die Fassaden schutzbedürftiger Aufenthaltsräume von Wohnungen, die an den mit Planzeichen 'S' gekennzeichneten Bau

grenzen zu legen kommen, ist der Nachweis nach der VDI-Richtlinie 2719 zu führen, daß durch den von außen eindringenden 

Verkehrslärm innen ein Mitteilungspegel von 35/30 dß(A) tags/nachts und ein mittlerer Maximalpegel von 45/40 dß(A) nicht 

überschritten wird. 

5.2 An den mit Planzeichen 'S' im Mischgebiel gekennzeichneten Baugrenzen sind keine Fensteröffnungen von Schlaf- und Kinder

zimmer vorzusehen, sofern diese Räume nicht über eine weitere, geräuschabgewandle Fensteröffnung verfügen. Dies ist durch 

geeignete Grundrißorientierung der Wohnung zu gewährleisten. Ausnahmen können zugelassen werden, wenn bei den jeweiligen 

Schlaf- und Kinderzimmern für eine ausreichende Belüftung über vorgebaute Wintergärten oder schalgedämmte Belüftungsein

richtungen gesorgt wird. Die Wintergärten müssen versetzt angeordnete innere und äußere Fensterflügel, sowie eine schallab

sorbierende Deckenverkleidung aufweisen. Beide Einrichtungen dürfen die Schalldämmung der Gebäudeaußenhaut nicht mindern. 

6 Frühere Bebauungspläne 

6.1 Dieser Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines räumlichen Geltungsbereiches den Bebauungsplan Aying Nr. 9 'Am Bahnhof. 

C) HINWEISE 

1. Hinweise durch Planzeichen 

LI (T ) Bauraumnummer, z.B. I 

1.2 O bestehende Grundstücksgrenzen 

13 -K-O *— aufzuhebende Grundstücksgrenzen 

^ - - - - - - vorgeschlagene Grundstücksteilung (unverbindlich) 

1.5 V/z. bestehende Gebäude 



16 
1.7 
1.8 
1.9 
110 

1.11 

2. 

1572 
E 
^ RKS3 

0 O O — 

Wasserversorgung 

Flurstücksnummer 

Eigentümerweg (öffentlich gewidmet) 

Sondierungspunkt zur Altlastenuntersuchung (z.B. RKS 3 = Rammkernsondierung Punkt 3) 

Gewerbegebiet gemäß §9 BauGB und §8 BauNVO 
vorgeschlagene Baumpflanzung. Bäume an einer gemeinsamen Grundslücksgrenze sind gemeinsam zu 
pflanzen und zu unterhalten. 

Vorhandene bzw. geplante Hauptwasserleitung der Gemeinde Aying 

2.1 Sämtliche Bauvorhaben müssen vor Fertigstellung an die zentrale Wasserversorgungsanlage der Gemeinde angeschlossen sein. 

3. Abwasser und Niederschlagswasser 

3.1 Unverschmutztes Mederschlagswasser von Dächern und sonstigen befestigten Flächen (auch Verkehrsflächen) ist zu versickern. 

Über die Zulässigkeit von geplanten Enlwässerungseinrichtungen muß entweder in einem Wasserrechtsverfahren nach Art. 17 

BayWG entschieden werden oder die Zulässigkeit ergibt sich aus Art. 33 BayWG, d.h. bei Einhaltung der Anwendungsvoraus

setzungen und Anforderungen der 'Niederschlagswasser-Freistellungsverordnung (NWFreiV)' vom 0102.2000 zum schadlosen 

Versickern von Niederschlagswasser sowie der zugehörigen 'Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem 

Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW)' ist die Versickerung von einer wasserrechtlichen Genehmigung befreit. 

Als Anwendungsvoraussetzungen bzw. Technische Regeln für die NWFreiV gelten insbesondere: 

- Primär flächenhafte Versickerung über bewachsenen Oberboden, - Niederschlagswasser darf nicht mit Abwasser 

oder wassergefährdenden Stoffen vermischt bzw. durch sonstigen Gebrauch nachteilig verändert sein, - keine kupfer, 

zink-, und bleigedeckten Dachflächen über 50 m2 Größe, - kein Durchstoßen grundwasserschützender Deckschichten, 

- Die Sohle der Versickerungsanlage nicht tiefer als 5 m unter natürlichenm Gelände liegt. 

Die Sickeranlagen sind nach dem ATV-Arbeitsblatt A 138 (Entwurf 11/99) sowie dem neuen ATV-Merkblatt M 153 (Feb.2000) 

zu bemessen und zu errichten. 

3.2 Das Abwasser kann als Ubergangslösung bis zum Kanalanschluß nach einer Reinigung in DreikammerAusfaulgruben gemäß DIN 

4261 Teil 1 versickert werden, sofern es sich ausschließlich um häusliche Abwässer handelt und die Versickerung oberflächen

nah erfolgt (keine 'tiefen' Schächte, die wasserundurchlässige Deckschichten durchstoßen). 

4. Abfallbeseitigung 

4.1 Müllsammebehälter sind slraßennah anzuordnen. 

5. Bodendenkmäler 

5.1 ßodendenkmäler, die bei der Verwirklichung des Vorhabens zutage kommen, unterliegen nach Art. 8 DSchG der Meldepflicht 

und müssen dem Bayer. Landesamt für Denkmalpflege unverzüglich bekanntgemacht werden. 

6. Schallimmissionen 

6.1 Als schalemittierende Grundfläche gilt für schalltechnische Nachweisverfahren die gesamte ausgewiesene Gewerbefläche in~ 

und außerhalb der ßaugrenzen mit Ausnahme der öffentlichen Verkehrs- und Fußwege bzw. der östlichen Randeingrünung. 

Die Einhaltung der immissionswirksamen flächenbezogenen Schalleistungspegel stellt den jeweiligen Betrieb nicht davon frei, die 

darüberhinausgehenden Immissionsschutzanforderungen der aktuellen TA-Lärm (insbesondere in Bezug auf Beurteilungszeiträume, 

zulässige Maximalpegel und den zuzurecfmenden Verkehr auf öffentfichen Straßen) einzuhalten. 

7 _ 

7.1 

7.2 

Altlasten 

Im Umgriff des Sondierungspunktes RKS 3 unterlegen Böden dem Abfalrecht. Sie müssen aufgehddel, beprobt und 

auf mögliche Belastungen untersucht werden. Sofern sich dabei die Unlersuchungsergebnisse des Gutachtens zur Altlastenunter

suchung bestätigen und sich Bodenbelastungen über 100 mg KW/kg ergeben, müssen sie ordnungsgemäß entsorgt werden. 

Hierbei ist ein Gutachter hinzuzuziehen. Sollten beim Aushub bislang nicht bekannte, organoleptisch auffällige Böden angetroffen 

werden, ist ebenfalls ein Gutachter hinzuzuziehen. 

Im Berecih des geplanten öffentlichen Kinderspielplatzes ist eine mindestens 50 cm mächtige Schicht unbebsteten Oberbodens 

sicherzustellen. 

8.1 

Ausgleichsmaßnahmen 

Folgende Fläche wird als Ausgleichsmaßnahme vorgesehen: 

privates Ortsrandgrün innerhalb der Bruttobaufläche auf Flur Nr. 1570/1, Gmkg Peiß. 

D) VERFAHRENSVERMERKE 

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung wurde gemäß §3 Abs. 2 BauGB auf die Dauer eines Monats in der Zeit 

vom 12.03.2001 bis einschließlich 03.04.2001 

im Rathaus der Gemeinde Aying, Kirchgasse 4 , 85653 

Gemeinde Aying am 26.07.2001 

Eichler 

fster Bürgermeister 

Die Gemeinde Aying hat mit Beschluß des Gemeinderates vom 24.07.2001 den Bebauungsplorunjf Begründung gemäß 

§ 10 BauGB als Satzung beschlossen. 

Gemeinde Aying am 26.07.2001 

Eichler 

Bürgermeister 

Der Bebauungsplan wurde am 27.07.2001 bekanntgemacht. 

Der Bebauungsplan mit Begründung ist damit nach § 10 Absatz 3 BauGB rechtskräftig. Er kann glj, sofort auf Dauer im Rothaus 

der Gemeinde Aying, Kirchgasse 4, 85653 Aying, eingesehen werden; 

' sjjß Jofjann Eichler 
v < , " < . . J ; > y ,,"Erster Bürgermeister 

Gemeinde Aying am 30.07.2001 

1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES 

AYING NR. 9 
AM BAHNHOF 

„ iLAVo] 

Gemeinde 
Gemarkung: 

Gefertigt: 
Geändert: 

Entwurfsverfasser: 

Gemeinde Aying: 

Aying 
Peiß 

Aying, den 20.02.2001 
Aying, den 24.07.2001 
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